
Beschl.-Nr. 7 

STADT LANDSHUT 

Auszug 
aus der Sitzungs-Niederschrift 

des Jugendhilfeausschusses vom 24.05.2017 

Betreff: Appell des Jugendhilfeausschusses gegen die geplante Änderung 
des§ 13 Abs. 3 SGB VIII; 
Jugendwohnen für alle Auszubildenden 
Dringlichkeitsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 19. Mai 2017, 
lfd. Nr. 531 

Referent: 1. V. Jugendamtsleiter Stefan Volnhals 

Von den 15 Mitgliedern waren 12 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

einstimmig 

mit gegen Stimmen beschlossen : 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Landshut spricht sich entschieden gegen eine Änderung 
des § 13 Abs. 3 SGB VIII aus, die zur Folge hätte, dass viele junge Menschen in Ausbildung 
Jugendwohnen nicht mehr in Anspruch nehmen könnten. Die Verwaltung wird beauftragt, ei
nen entsprechenden Appell an die örtlichen Bundestagsabgeordneten, das Bayerische Staats
ministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und den Bayerischen Städtetag 
zu richten. 

Begründung: 
Die Reform des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen wurde am 19. Mai in 1. 
Lesung im Deutschen Bundestag behandelt. Der Gesetzentwurf in der aktuellen Fassung be
schränkt im Vergleich zur bisherigen Regelung des§ 13 Abs. 3 SGB VIII entsprechende Hilfen 
auf jene jungen Menschen, die Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnamen nach § 13 Abs. 
2 SGB VIII erhalten. 

Satz 1 des§ 13 Abs. 3 SGB VIII lautet derzeit: „Jungen Menschen kann während der Teil
nahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Ein
gliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen angeboten werden 
(. . .). " 



Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird dieser Satz durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Junge Menschen sollen während der Teilnahme an einem Angebot nach Absatz 2 Unter
kunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen erhalten, sofern ihre Unterbringung 
nicht anderweitig sichergestellt ist. Die Unterkunft wird so lange gewährt, wie die jungen 
Menschen dieser Hilfe beim Übergang in eine selbständige Lebensführung aufgrund ihrer 
individuellen Situation bedürfen. " · 

Nach Ansicht des Jugendhilfeausschusses der Stadt Landshut ist dieser mit der Neuformulie
rung beabsichtigte Ersatz der bisherigen Regelung in§ 13 Abs. 3 SGB VIII abzulehnen, da 
dadurch die Leistungen des Jugendwohnens für viele junge Menschen in schulischer oder 
beruflicher Ausbildung deutlich eingeschränkt würden. Der Jugendhilfeausschuss sieht darin 
ein großes Problem für die Jugendwohnheime hinsichtlich der Aufnahme und Betreuung von 
jungen Menschen im Rahmen von Schul- und/oder Berufsausbildung mit erforderlicher aus
wärtiger Unterbringung ohne erhöhten sozialpädagogischen Förderbedarf. Diese werden zwar 
ganz überwiegend nach dem SGB II , III oder als Blockschüler über den Freistaat finanziert , 
Rechtsgrundlage für die Betriebserlaubnisse nach §§ 45 ff SGB VIII und damit deren Auf
nahme ist aber wohl in der Regel der (bisherige)§ 13 Abs. 3 SGB VIII. 

Landshut, den 24.05.2017 
STADT LANDSHUT 
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